
 

RICHTIGE DOKUMENTE ERSPAREN WARTEZEITEN ! 
Im Zweifelsfall informieren Sie sich bitte bei den MitarbeiterInnen des Passamtes. 

INFORMATIONEN: MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT                                 
KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE 

 Abteilung Baurecht.Gewerberecht.Bevölkerungswesen                                                                  
PASS- und STAATSBÜRGERSCHAFTSWESEN                                                                     
Kumpfgasse 20  -   9010 Klagenfurt am Wörthersee                                                                                     

 Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 
   und nach Vereinbarung 

 Tel. Nr.: 0463 / 537 – 4640 bis 4646 
FAX: 0463 / 537 – 6295 
E-Mail: passamt@klagenfurt.at  

  
MERKBLATT 
FÜR DIE AUSSTELLUNG EINES PERSONALAUSWEISES 

Für ... Folgende Unterlagen bzw. Urkunden werden benötigt 
(alle im Original) Kosten 

Das Passfoto darf nicht älter als 6 Monate sein und muss den Passbildkriterien entsprechen.  
Siehe hiezu www. passbildkriterien.at oder Merkblätter im Foyer des Passamtes. 

 

... Erwachsene mit  
Reisepass 

• 1 neues Passfoto 35 x 45 mm 
• Reisepass bzw. alter Personalausweis (wenn vorhanden) 
• Geburtsurkunde 

... Erwachsene ohne  
Reisepass 

• 1 neues Passfoto 35 x 45 mm 
• Geburtsurkunde 
• Staatsbürgerschaftsnachweis 
• Bei Verheirateten: Heiratsurkunde 
• Akademischer Grad: Nachweis des Erwerbes 
• Amtlicher Lichtbildausweis (wenn nicht vorhanden: ein öster-

reichischer Identitätszeuge mit einem amtlichen Lichtbildaus-
weis) 

... Minderjährige • 1 neues Passfoto 35 x 45 mm 
• Geburtsurkunde des Kindes 
• Staatsbürgerschaftsnachweis des Kindes 
• Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (unter Vorlage eines 

amtlichen Lichtbildausweises) 

 zusätzlich bei ... ... ehelichen Kindern aus 
geschiedenen Ehen 

... unehelichen Kindern 

  • Gerichtsbeschluss betreffend 
Sorgerecht mit Rechtskraft 

• Reisepass der Mutter 

 Gültigkeitsdauer bis vollendetem 2. Lebensjahr: ...................  2 Jahre  
2. bis vollendetem 12. Lebensjahr: .............  5 Jahre 
ab vollendetem 12. Lebensjahr:..................  10 Jahre 

EUR 
61,50 

 
bzw.  

 
bis zur 
Vollen-

dung des
 16. Le- 
bensjah-

res: 
 

EUR 
26,30 

 
 

Bar 
oder mit 
Banko-

mat- 
oder 

Kredit- 
karte 

einzahlen

 
Die Ausstellung erfolgt durch die ÖSD in Wien. Der Personalausweis wird dem Antragsteller im Postweg an eine Wunsch-
adresse (z.B. Wohnsitz, Arbeitsstätte, Passamt) zugestellt. Fragen zum Personalausweis als Reisedokument beantworten  
www.help.gv.at und www.bmaa.gv.at.  
Bei der Antragstellung ist die persönliche Anwesenheit erforderlich. 


